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	Baustelle/Tätigkeit:
Betriebsanweisung für das Tragen von Chemikalienschutzkleidung

Diese Betriebsanweisung gilt für das Tragen von Chemikalienschutzkleidung (Typ 1-6). Sie bietet Schutz des Rumpfes,

der Beine und der Arme vor Chemikalien.

Herstellerinformationen und produktbezogene Betriebsanweisungen beachten!

	Auswahlkriterien

	Chemikalienschutzkleidung ist gemäß ihrer Schutzwirkung gegenüber Chemikalien und/oder Partikeln in 6 Typen eingeteilt (Kennzeichnung: Piktogramme). Vor Verwendung der Schutzkleidung ist unbedingt die Herstellerinformation zu beachten.

Nur Chemikalienschutzbekleidung mit CE-Zeichen und Kennnummer der Zertifizierungsstelle benutzen.

Nur saubere, passende (richtige Größe) und bequem sitzende Chemikalienschutzkleidung verwenden! Die Auswahl der Chemikalienschutzkleidung ist abhängig vom Gefahrstoff, dessen Form (z.B. flüssig, fest, gasförmig) und Konzentration sowie der Umgebung (z.B. hohe Temperaturen, enge Räume).

Tragezeiten gemäß Regel „Benutzung von Atemschutz“ (BGR 190) festlegen.


	Verhaltensregeln

	Chemikalienschutzkleidung nur in schadstofffreien Räumen anlegen.

Beim An- und Ablegen nach Bedarf Unterstützung durch eine zweite Person.

Nach dem Anziehen Kontrolle der Schutzkleidung auf äußerliche Beschädigungen.

Beim Ausziehen den Kontakt mit der Außenseite möglichst vermeiden. Bei starker Verschmutzung/Kontamination ist eine Vorreinigung erforderlich.

Chemikalienschutzkleidung sofort wechseln, wenn sie Risse oder Löcher aufweist.



	Lagerung, Reinigung und Pflege

	Chemikalienschutzkleidung trocken und vor Strahlung geschützt aufbewahren.

Sie muss regelmäßig gemäß der Herstellerinformationen gereinigt, ggf. ausgebessert und auf Gebrauchstauglichkeit geprüft werden.

Einwegschutzkleidung ist nach Gebrauch zu entsorgen.

	Entsorgung

	Benutze Chemikalienschutzkleidung muss entsprechend der Herstellerinformation entsorgt werden.

Zur Entsorgung sammeln in:


 






